










Gesamte Rechtsvorschrift für Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, Teil III Artikel 11, Fassung vom 06.04.2016 

Artikel 11 
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht eines jeden auf einen angemessenen Lebensstandard für sich und seine Familie 
einschließlich ausreichender Ernährung, Bekleidung und Unterbringung sowie auf eine stetige Verbesserung der 
Lebensbedingungen. Die Vertragsstaaten unternehmen geeignete Schritte, um die Verwirklichung dieses Rechts zu gewährleisten, 
und anerkennen zu diesem Zweck die entscheidende Bedeutung einer internationalen, auf freier Zustimmung beruhenden 
Zusammenarbeit. 
(2) In Anerkennung des grundlegenden Rechts eines jeden, vor Hunger geschützt zu sein, werden die Vertragsstaaten einzeln und im 
Wege internationaler Zusammenarbeit die erforderlichen Maßnahmen, einschließlich besonderer Programme, durchführen 
a) 
zur Verbesserung der Methoden der Erzeugung, Haltbarmachung und Verteilung von Nahrungsmitteln durch volle Nutzung der 
technischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse, durch Verbreitung der ernährungswissenschaftlichen Grundsätze sowie durch die 
Entwicklung oder Reform landwirtschaftlicher Systeme mit dem Ziel einer möglichst wirksamen Erschließung und Nutzung der 
natürlichen Hilfsquellen; 
b) 
zur Sicherung einer dem Bedarf entsprechenden gerechten Verteilung der Nahrungsmittelvorräte der Welt unter Berücksichtigung 
der Probleme der Nahrungsmittel einführenden und ausführenden Länder 
 











































wohnungsgrundriss mit lüftungsströmen, a.a.rey 1914 



windtürme, zeichnung hassan fathy 



glass house, new canaan, philip johnson und richard foster 1949 





























szx wien, lichtblauwagner  2007-2010: sonneneinstrahlung ohne bäume 



szx wien, lichtblauwagner  2007-2010: sonneneinstrahlung gefiltert durch bäume 































grimm´sches deutsches wörterbuch, titel band 1, 1854 



bibliothek lichtblauwagner 



henricus de allemania vor seinen schülern, laurentius de voltolina um 1350  



anatomisches theater in leiden, stich 1610 
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grafikrichtlinien 



grafikrichtlinien, stimmungsbild 



grafikrichtlinien 



hang.haus hindersdorf, lichtblauwagner  2009 



marcellus theater – zeichnung lichtblau 



projektübung sebastian wattenberg  



projektübung sebastian wattenberg  



projektübung sebastian wattenberg  



diplomarbeit stephan schmidt  



projektübung christoph walter pirker 



zeichnungen von le corbusier 



zeichnungen von le corbusier 



zeichnungen von heinrich tessenow 



zeichnung von heinrich tessenow 



zeichnungen von pablo picasso 



zeichnung von pablo picasso 



zeichnungen von theresa pribil, sos 2014 



zeichnungen von felix obermair, sos 2014 



zeichnungen von felix obermair, sos 2014 



zeichnungen von helena eichlinger, sos 2015 



zeichnungen von moritz balthasar büchsel, sos 2014 



skizzen von moritz balthasar büchsel, sos 2014 




